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Herrn

Dr. Friedbert Pflüger

Mitglied des Bundestages

Platz der Republik

11011 Berlin


07.02.2002  -ddu-avo


Tel 8 53 08-220

2. Lesung des Datenschutzrichtlinienentwurfes der Europäischen Kommission COM(2000)385

Sehr geehrter Herr Dr. Pflüger,

ich wende mich heute an Sie in Ihrer Funktion als Vorsitzender des Bundestagsausschusses für die Angelegenheiten der EU. Ich hatte die Freude, Sie kurz auf der Expo 2000 in Hannover zu treffen, und hörte gestern morgen ein interessantes Radiointerview mit Ihnen, was mich auf die Idee brachte, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Als Telefon- und Branchenbuchverleger bin ich engagiert im Europäischen Verband der Adressbuch und Datenbankverleger (EADP) und möchte Sie auf ein Problem aufmerksam machen, das mich und viele Unternehmer meiner Branche sehr beunruhigt.

Der Datenschutzrichtlinienentwurf der EU-Kommission wird von mir ausdrücklich begrüßt als wichtiges, vor allem Vertrauen bildendes Instrument in Zeiten der elektronischen Vernetzung. Das von der Kommission angestrebte e-Europe braucht klare Schutzmechanismen für die 
Privatsphäre des Einzelnen. Leider sind in dem Entwurf viele Dinge über einen Kamm 
geschoren worden, Differenzierungen sind auch aus Unkenntnis unterblieben.

Motiv für viele Regelungen waren Befürchtungen hinsichtlich der Verletzung der Privatsphäre durch unkontrolliertes Bombardement mit E-Mails. Art. 12 und 13 des Entwurfes regeln die Frage der Sammlung von Adressen und benutzen für alle Arten von Daten das gleiche Instrument: Der Einzelne muss ausdrücklich zustimmen, bevor seine Daten gelistet und in Verzeichnissen veröffentlicht werden (Opt-In System). Was für E-Mail- und Handyadressen sinnvoll erscheint, ist aber der Todesstoß für Telefon- und Branchenbuchverleger. Sie sammeln ihre Daten entsprechend dem sog. Opt-Out-System, d.h. jeder wird bei Beantragung seines Telefon​anschlusses mit Name, Adresse und Telefonnummer gelistet. Auf der Grundlage dieser Listen entstehen Telefon- und Branchenverzeichnisse. 

Wünscht man keine Veröffentlichung, kann das zum Ausdruck gebracht werden, und man 
erscheint in keinem Verzeichnis. Auch die erst seit drei Jahren geltende Datenschutzrichtlinie für den Telecom Sektor der EU folgt diesem System.

Die Folgen des kleinen Unterschiedes sind wie so oft gravierend. Das hat auch das 

EU-Parlament nach langen und intensiven Diskussionen so gesehen und einen Abänderungsvorschlag für Opt-Out in Bezug auf klassische Telefonverzeichnisse verabschiedet. Der Rat wiederum unterstützt den Kommissionsvorschlag, so dass es in der jetzt beginnenden 2. Lesung sehr wichtig ist, dem Parlament in seiner Haltung den Rücken zu stärken, so dass Rat und Kommission sich mit den Argumenten wenigstens ernsthaft auseinandersetzen. 

Dafür erbitte ich Ihre Hilfe. Nachdem Gespräche mit Parlamentariern in erfreulicher Weise möglich waren, verliefen alle Versuche in Richtung Rat im Sande. Wenn Sie Ideen oder Ratschläge für mich haben, bin ich dankbar für jeden Hinweis.

Ich erlaube mir, unser Positionspapier für die 2. Lesung beizufügen, und freue mich auf eine Antwort.

Mit freundlichen Grüßen 

Dumrath & Fassnacht KG

(GmbH & Co.)

Dr. Christoph Dumrath

